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Saxinger, Chalupsky & Partner Rechtsanwälte GmbH

ersönlich überreicht!

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft
Abt. Anlagen-, Umwelt- und Wasserrecht
(AUWR)
Hofrat Dr. Wolfgang Seltner
Kärntnerstraße 10—12
4021 Linz

Assistentin: Telefon E-Mail:
Sonja Witti +43 732 603030-577 mnussbaumer©scwp.at

Linz, am 08. November 2012

AMAG casting Gmbh; Vorhaben „Errichtung einer neuen
Produktionslinie zum Schmelzen von Aluminium und Gießen von
Walzbarren“; Antrag auf Genehmigung nach dem UVP-G 2000
00684/11/V

Sehr geehrter Herr Hofrat Dr. Seltner!

Unsere Kanzlei hat in der gegenständlichen Angelegenheit die
rechtsfreundliche Vertretung der AMAG casting GmbH, FN 114717 b,
A-5282 Ranshofen, übernommen.

Unter Bezugnahme auf die diesbezüglich mit Ihnen bereits geführten
Vorgespräche stellen wir daher hiermit im Namen und Auftrag der
AMAG casting GmbH den

Antrag,

die Oberösterreichische Landesregierung als zuständige UVP-Behörde 1.
Instanz möge AMAG casting GmbH — nach Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung (in einem vereinfachten Verfahren) — die
Genehmigung nach dem UVP-G 2000 für ihr gegenständliches, in den
zusammen mit diesem Antrag vorgelegten — von AMAG casting GmbH
zusammen mit den von ihr beauftragten Projektanten bzw
Fachbeitragserstellern, insb der „Landschaft-Technik-Umwelt“
Planungstechnik GmbH, A-43 10 Mauthausen, Hinterbergstr. 15,
erstellten — Einreichunterlagen (Stand: November 2012) beschriebenes
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Schreiben vom 08. November 2012

(Änderungs- bzw Erweiterungs)Vorhaben „Errichtung einer neuen Produktionslinie zum
Schmelzen von Aluminium und Gießen von Walzbarren“ erteilen.

Wie mit Ihnen vorbesprochen, werden die Projektunterlagen zusammen mit diesem Antrag in
2-facher Ausfertigung in Hardcopy und in 1 -facher Ausfertigung auf Datenträger (CD)
vorgelegt.

Die restlichen gewünschten Ausfertigungen bzw Projektparien in Hardcopy bzw allenfalls
auch auf Datenträger werden entsprechend Ihren Anweisungen den von der
Oberösterreichischen Landesregierung im gegenständlichen Verfahren beigezogenen
(Amts)Sachverständigen (direkt) übermittelt.

Abschließend richten wir hiermit an die Oberösterreichische Landesregierung als zuständige
UVP-Behörde 1. Instanz das höfliche Ersuchen, im Hinblick auf das ausgewiesene
Vertretungsverhältnis in Hinkunft sämtliche Zustellungen in der gegenständlichen
Angelegenheit bzw im gegenständlichen Verfahren zu Handen unserer Sozietät und zwar an
die Saxinger Chalupsky & Partner Rechtsanwälte GmbH, zu Handen RA Dr. Markus L.
Nußbaumer, 4020 Linz, Europaplatz 7, vorzunehmen.

Weiters bitten wir darum, uns ehestmöglich auch die Geschäfiszahl bekannt zu geben, zu der
die gegenständliche Causa bzw der diesbezügliche Akt von der Oberösterreichischen
Landesregierung geffihrt wird.

Für allfällige Rücksprachen stehe ich gerne zur Verfügung.

Ich verbleibe

Nußbaumer

Anlagen w.e.
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